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Bericht zur Landeshaushaltsrechnung und 
Vermögensübersicht 
 

4. Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 
2018 
 
Bis zum Redaktionsschluss dieser Bemerkungen hat der Landtag die Lan-
desregierung gemäß Art. 63 Abs. 2 Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein für das Haushaltsjahr 2018 nicht entlastet. 
 

5. Abschluss der Haushaltsrechnung 20191 
 
Die Landesregierung hat dem Landtag zu ihrer Entlastung die Haushalts-
rechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2019 am 
26.11.2020 vorgelegt.2 
 
Grundlagen für die Haushaltsführung waren 
• das Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplans für das Haus-

haltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) vom 12.12.2018,3 
• das Haushaltsbegleitgesetz 2019 vom 12.12.2018,4 
• das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2019 vom 21.06.2019,5 
• der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 21.12.2018 

und 
• der Haushaltsführungserlass des zentralen IT-Managements Schles-

wig-Holstein vom 10.01.2019. 
 

5.1 Entwicklung des Haushaltssolls 
 
Der Haushaltsplan inklusive des Nachtrags weist Einnahmen und Ausga-
ben von jeweils 

17.725.409.800 € 
 

sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 1.422.061.000 € aus. 
 

Nach Vollzug des Haushalts beträgt das Haushaltssoll in Einnahmen und 
Ausgaben 

17.726.456.000 €. 

                                                      
1  Die in diesem Beitrag verwendeten Zahlen entstammen dem Landeshaushalt Schleswig-

Holstein. Sofern nicht anders gekennzeichnet, hat der LRH auf Basis dieser Zahlen seine 
Tabellen und Grafiken erstellt. 

2  Landtagsdrucksache 19/2617. 
3  GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 866 ff. 
4  GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 896 ff. 
5  GVOBl. Schl.-H. 2019, S. 182 ff. 
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Das Haushaltssoll der VE steigt im Vollzug auf 1.442.933.000 €. 
 
Das Finanzministerium hatte auf Basis des Haushaltsgesetzes 2019 in 
weitere Einnahmen und Ausgaben von 1.046.200 € sowie in weitere VE 
von 20.872.000 €, die jeweils als Solländerung gelten, eingewilligt: 
 

Entwicklung des Haushaltssolls 2019 

Rechtliche Grundlage Einnahmen 
€ 

Ausgaben 
€ 

VE 
€ 

Haushaltsplan 2019 
inkl. Nachtrag  
vom 21.06.20191 

 
 

17.725.409.800 

 
 

17.725.409.800 

 
 

1.422.061.000 

zusätzliche Mittel Dritter  
(§ 6 Abs. 1 HG 2019) 
 
Abschiebehaft  
(§ 19 Abs. 3 HG 2019) 
 
Bildungsbonus 
(§ 24 Abs. 1 HG 2019) 
 

+1.046.200 
 
 
 
 
 
 

+1.046.200 
 
 
 
 
 
 

+6.552.000 
 
 

+13.700.000 
 
 

+ 620.000 
 

Summe Haushaltssoll 17.726.456.000 17.726.456.000 1.442.933.000 

Tabelle 1: Entwicklung des Haushaltssolls 2019; HG = Haushaltsgesetz 

 
5.2 Kassenmäßiger Abschluss 

 
Der Haushalt 2019 weist nach seinem Vollzug mit Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben von jeweils 18.067.923.750,96 € ein ausgeglichenes kassen-
mäßiges Jahresergebnis von 0,00 € nach § 82 Landeshaushaltsordnung2 
(LHO) auf.  
 
Die Einnahmen und Ausgaben überschreiten das Haushaltssoll jeweils um 
341 Mio. € (+1,9 %).  

  

                                                      
1  GVOBl. Schl.-H. 2019, S. 182 ff. 
2  Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) vom 29.06.1992, GVOBl. Schl.-H. 

S. 381, zuletzt geändert am 21.02.2018, GVOBl. Schl.-H. S. 58. 
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Soll- / Ist-Einnahmen und Ausgaben 2019 

Hauptgruppen Haushalts- Saldo 

  Soll  
in Mio. € 

Ist 
in Mio. € 

Ist - Soll 
in Mio. € 

 Einnahmen    
0 Einnahmen aus Steuern und  

steuerähnlichen Abgaben  9.886,7  10.084,8  198,1 

1 Verwaltungseinnahmen, Einnah-
men aus Schuldendienst und dgl.  411,0  468,3  57,3 

2 Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für 
Investitionen 

 1.814,3  2.198,0  383,7 

3 Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men, aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für Investitionen, beson-
dere Finanzierungseinnahmen 

 5.614,4  5.316,8  -297,6 

 Einnahmen insgesamt  17.726,4  18.067,9  341,5 

 Ausgaben    
4 Personalausgaben  4.448,9  4.341,6  -107,3 
5 Sächliche Verwaltungsausgaben 

und Ausgaben für den Schulden-
dienst 

 5.795,7  5.478,8  -316,9 

6 Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für In-
vestitionen 

 5.622,3  6.610,5  988,2 

7 Baumaßnahmen  218,1  151,2  -66,9 
8 Sonstige Ausgaben für Investitio-

nen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 

 1567,4  1.402,3  -165,1 

9 Besondere Finanzierungsausgaben  74,0  83,5  9,5 

 Ausgaben insgesamt  17.726,4  18.067,9  341,5 

Tabelle 2:Soll- / Ist-Einnahmen und Ausgaben 2019 

 
Die aus der Tabelle ersichtlichen Veränderungen der Ist-Einnahmen im 
Vergleich zum Haushaltssoll sind auf folgende wesentliche Aspekte zu-
rückzuführen: 
 
Die Anteile an den Gemeinschaftsteuern (Einkommen-, Körperschaft- und 
Umsatzsteuer) inklusive der Gewerbesteuerumlage sind um 164,4 Mio. € 
und die Landessteuern (u. a. Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer) um 
24,3 Mio. € gestiegen. Die Verwaltungseinnahmen sind um 57,3 Mio. € 
höher ausgefallen als geplant. Die höheren Einnahmen bei den Zuweisun-
gen und Zuschüssen ergeben sich im Wesentlichen durch 
• 235,9 Mio. € Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft 

und Heizung zur Weiterleitung an Kreise und kreisfreie Städte,  
• 49 Mio. € Finanzausgleichsumlage nach § 21 Finanzausgleichsgesetz 

Schleswig-Holstein und  
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• 35 Mio. € Entnahmen aus den Sondervermögen „Breitband“ und 
„MOIN.SH“.  

 
Hierbei handelt es sich jeweils um zweckgebundene Einnahmen, die nicht 
im Haushalt 2019 veranschlagt waren. Sie erhöhen die Ausgaben in glei-
chem Umfang.  
Der Rückgang der Einnahmen bei der Hauptgruppe 3 um 300 Mio. € resul-
tiert überwiegend aus einer geringeren Schuldenaufnahme als ursprüng-
lich vorgesehen. 
 
Die Veränderungen der Ist-Ausgaben im Vergleich zum Haushaltssoll sind 
auf folgende wesentliche Aspekte zurückzuführen: 
 
Die Mehrausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen (+ 988,2 Mio. €) 
ergeben sich vorwiegend aus den Zuführungen an die Sondervermögen 
(+ 759,6 Mio. €) und aus der an die Kommunen weiterzuleitenden Bun-
desbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 
(+ 235,9 Mio. €). 
 
Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben beim Personal, überwie-
gend aufgrund nicht benötigter Mittel für Tarif- und Besoldungserhöhun-
gen, gegenüber. Die geringeren „Sächlichen Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst“ ergeben sich hauptsächlich aus Min-
derausgaben für Tilgungsleistungen (- 241 Mio. €) und Zinsausgaben  
(- 46 Mio. €). Die Ausgaben für Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8) wa-
ren um 232 Mio. € geringer als veranschlagt. Davon entfallen 66,9 Mio. € 
auf Baumaßnahmen und 165,1 Mio. € auf „Sonstige Ausgaben für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“, wobei Letztere überwie-
gend aufgrund geringerer Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände gesunken sind.  
 

5.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
Im Haushaltsvollzug kann das Finanzministerium in über- oder außer-
planmäßige Ausgaben der Ressorts einwilligen, wenn sie unvorhergese-
hen und unabweisbar sind (Notbewilligungsrecht).1 2019 gab es 11 Über-
schreitungen in Höhe von insgesamt 8,2 Mio. €.  
 

5.3.1 Überschreitungen mit Einwilligung  
 
Die Haushaltsansätze wurden bei 5 Haushaltstiteln mit Einwilligung des 
Finanzministeriums um 5,5 Mio. € überschritten. Hierbei handelte es sich 
um 4 überplanmäßige Ausgaben und eine außerplanmäßige Ausgabe. 

                                                      
1  § 37 Abs. 1 LHO. 
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5.3.2 Überschreitungen ohne Einwilligung 
 
Haushaltsüberschreitungen sind nur bei unvorhergesehenen und unab-
weisbaren Ausgaben und nur mit Einwilligung des Finanzministeriums zu-
lässig. Deswegen hat der Landtag in seinen Voten zu den Bemerkungen 
2017 des LRH die Dienststellen aufgefordert, die Haushaltsvermerke und 
Deckungsringe zu kontrollieren und ggf. anzupassen. Das Finanzministe-
rium hat hierzu von der Landtagsverwaltung, der Staatskanzlei und den 
Ressorts Berichte angefordert. Die Antworten wurden dem Finanzaus-
schuss vorgelegt.1 Dieser erwartet, dass die betroffenen Ressorts die an-
gekündigten Maßnahmen umsetzen.2 Das Finanzministerium verweist auf 
das Votum des Landtages auch in seinen unveröffentlichten Haushaltsfüh-
rungserlassen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020. 
 
2019 beliefen sich die Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des 
Finanzministeriums auf 2,6 Mio. € bei 6 Haushaltstiteln. Ungenehmigte 
Überschreitungen gab es in den Geschäftsbereichen des Bildungsministe-
riums, des Finanzministeriums sowie im Geschäftsbereich des Umweltmi-
nisteriums. 
 

5.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis  
 
Im Haushaltsabschluss ist nach § 83 Nr. 2 d LHO auch das rechnungsmä-
ßige Jahresergebnis nachzuweisen. Dieses setzt sich zusammen aus dem 
kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. Tz. 5.2), aus den Salden der aus 
dem Haushaltsjahr 2018 übertragenen sowie der in das Haushaltsjahr 
2020 zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste. Das rechnungsmä-
ßige Jahresergebnis beträgt 38,4 Mio. €. Die folgende Tabelle verdeutlicht 
die Herleitung dieses Ergebnisses: 

  

                                                      
1  Vgl. Umdruck 19/764. 
2  Vgl. Landtagsdrucksache 19/1074, S. 2. 
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Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2019 

Kassenmäßiges Jahresergebnis  0,00 € 
zuzüglich Unterschiedsbetrag der aus 2018  
übertragenen Haushaltsreste sowie der  
nach 2020 zu übertragenden Haushaltsreste 

 

aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragene1 
Einnahmereste 12.469.976,42 € 
- Ausgabereste  250.013.114,01 € 

 

Saldo  - 237.543.137,59 € 
in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragende  
Einnahmereste  6.056.244,11 € 
- Ausgabereste 205.235.016,43 € 

 

Saldo  - 199.178.772,32 € 
Unterschied aus den Salden der Haushaltsreste  
(Saldo 2020 abzgl. Saldo 2018) 

38.364.365,27 €  

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 38.364.365,27 € 
Tabelle 3: Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2019 

 
Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO schließt 
mit 199 Mio. € ab und entspricht dem Saldo der nach 2020 übertragenen 
Reste. 
 

5.5 Finanzierungssaldo  
 
Der Finanzierungssaldo beschreibt die Differenz zwischen den laufenden 
Einnahmen und Ausgaben des Landes. Aus dem Ergebnis („Finanzie-
rungsdefizit“ oder „Finanzierungsüberschuss“) kann abgelesen werden, ob 
die laufenden Einnahmen ausgereicht haben, die laufenden Ausgaben zu 
decken. Ein Finanzierungsdefizit wird durch Krediteinnahmen und/oder 
Rücklagenentnahmen finanziert. 
 
Der Finanzierungssaldo errechnet sich aus der Gegenüberstellung der 
Gesamteinnahmen und -ausgaben, die um besondere Finanzierungsvor-
gänge bereinigt werden. Die folgende Tabelle stellt die Berechnungsschrit-
te dar: 

  

                                                      
1  Unter Berücksichtigung der in 2019 in Abgang gestellten Beträge. 
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Ermittlung des Finanzierungssaldos 

 Soll 
Mio. € 

Ist 
Mio. € 

Gesamteinnahmen 17.726,4 18.067,9 
./. Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 4.982,8 4.741,2 
./. Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1,0 20,4 
./. Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 0,0 0,0 

= Nettoeinnahmen 12.742,6 13.306,3 
./. Haushaltstechnische Verrechnungen 31,6 49,9 

= bereinigte Einnahmen 12.711,0 13.256,4 
   

Gesamtausgaben 17.726,4 18.067,9 
./. Tilgungsausgaben an Kreditmarkt 4.627,3 4.386,3 
./. Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 0,0 33,7 
./. Ausgaben zur Deckung von Fehlebeträgen 

aus Vorjahren 
0,0 0,0 

= Nettoausgaben 13.099,1 13.647,9 
./. Haushaltstechnische Verrechnungen 31,6 49,9 
= bereinigte Ausgaben 13.067,5 13.598,0 

Finanzierungssaldo  
(bereinigte Einnahmen ./. bereinigte Ausgaben) 

-356,5 -341,6 

Tabelle 4: Ermittlung des Finanzierungssaldos 

 
Aus der Differenz der bereinigten Ist-Einnahmen von 13.256,4 Mio. € und 
bereinigten Ist-Ausgaben von 13.598 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungs-
saldo von - 341,6 Mio. €. Geplant war ein Finanzierungssaldo von 
- 356,5 Mio. €. Dieser hat sich im Haushaltsvollzug um 14,9 Mio. € redu-
ziert.  
 
Das Finanzierungsdefizit von 341,6 Mio. € wurde vollständig durch Kredite 
gedeckt. Zusätzlich hat die Landesregierung 13,2 Mio. € an Rücklagen zu-
geführt. Insgesamt war daher eine Nettokreditaufnahme von 354,8 Mio. € 
erforderlich. 
 

5.6 Höhe der Kreditermächtigung 
 
Nach Art. 61 Abs. 1 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) sind 
Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Krediteinnahmen auszu-
gleichen.  
 
In der Übergangsphase von 2011 bis einschließlich 2019 durfte das Fi-
nanzministerium von diesem Grundsatz abweichen und neue Kredite auf-
nehmen. Der Höhe nach war das Finanzministerium an die Obergrenzen 
aus Art. 67 Abs. 1 LV gebunden, die sich jährlich um ein Zehntel des Aus-
gangswerts verringerten. Der Ausgangswert entsprach dem strukturellen 
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Finanzierungsdefizit des Jahres 2010 von 1,31 Mrd. €. Für 2019 betrug 
diese strukturelle Kreditobergrenze 131,8 Mio. €. 
 

5.6.1 Kreditermächtigung im Haushaltsvollzug nicht ausgeschöpft 
 
Das Haushaltsgesetz 2019 ermächtigte das Finanzministerium, Kredite bis 
zu einem Höchstbetrag von 4.982,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019 
aufzunehmen. Die Kreditermächtigung erhöhte sich im Haushaltsvollzug 
um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung zusätzlicher Tilgungen 
(Umschuldung 2019: 259 Mio. €) erforderlich waren.1 Die Kreditermächti-
gung erhöhte sich damit auf 5.241,8 Mio. €. Die folgende Tabelle zeigt, in 
welcher Höhe das Finanzministerium diese Ermächtigung in Anspruch 
nahm: 
 
Kreditermächtigung und ihre Inanspruchnahme im Haushaltsvollzug  

  Ermächtigung 
in €  

Inanspruchnahme 
in €  

Nettokreditaufnahme 
 

Anschlussfinanzierung für plan-
mäßige Tilgungen  
 

Anschlussfinanzierung aus der 
Schuldenübernahme der LVSH 
 

Anschlussfinanzierung für außer-
planmäßige Tilgungen  

355.482.000,00 
 

4.612.898.200,00 
 

 

14.442.500,00 
 

 

259.000.000,00 

354.825.825,05 
 

4.112.898.167,44 
 

 

14.442.468,75 
 

 

259.000.000,00 

Bruttokreditaufnahme 5.241.822.700,00 4.741.166.461,24 
Differenz  500.656.238,76 

Tabelle 5: Kreditermächtigung und ihre Inanspruchnahme im Haushaltsvollzug 

 
Die Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme von 500,7 Mio. € 
ist als Mindereinnahme nachgewiesen worden; ein Einnahmerest ist nicht 
gebildet worden.  
 
Maßgeblicher Grund für die Mindereinnahme ist eine unterbliebene Kredit-
aufnahme von 500 Mio. €, die ursprünglich mit einer unterjährigen Laufzeit 
geplant war.2 
 

5.6.2 Obergrenze der Nettokreditaufnahme eingehalten 
 
Die Schuldenbremse ist seit 2010 in der LV verankert. Demnach sind die 
Einnahmen und Ausgaben des Landes grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen.  
                                                      
1  Vgl. § 18 Abs. 4 LHO. 
2  Vgl. Umdruck 19/4353, Nr. 3.1.1. 
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In bestimmten Ausnahmefällen kann von diesem Grundsatz aber abgewi-
chen werden, unter anderem in konjunkturellen Schwächephasen. Auch 
zur Finanzierung sog. finanzieller Transaktionen ist eine Nettokreditauf-
nahme zulässig. Dazu gehören zum Beispiel Ausgaben für den Erwerb ei-
ner Beteiligung oder die Inanspruchnahme von Gewährleistungen.  
 
2019 war zudem letztmalig eine strukturelle Nettokreditaufnahme in Höhe 
von 131,8 Mio. € zulässig. Die Nettokreditaufnahme von 354,8 Mio. € 
übersteigt die nach der Schuldenbremse zulässige strukturelle Kreditober-
grenze dennoch nicht. Grund hierfür ist die Inanspruchnahme des Landes 
aus dem Rückgarantievertrag mit der hsh finanzfonds AöR. Für 2019 wa-
ren 450 Mio. € fällig (2018: 2.950 Mio. €). Eine solche Inanspruchnahme 
aus der Garantie stellt eine finanzielle Transaktion dar und bleibt daher bei 
der Berechnung des hierfür maßgeblichen strukturellen Finanzierungssal-
dos unberücksichtigt. 
 
Das Ausführungsgesetz1 zu Art. 61 LV in der 2019 gültigen Fassung regel-
te die Höhe der maximal möglichen Nettokreditaufnahme. Diese leitet sich 
rechnerisch wie folgt her: 
 

Herleitung der Obergrenze der zulässigen Nettokreditaufnahme 

Komponenten in Mio. € 
maximal zulässige strukturelle Kreditaufnahme  
gem. Art. 61 LV (Obergrenze) 

 
131,8 

 
./. Konjunkturkomponente  

 
116,9 

./. Saldo Rücklagenbewegung -13,2 

./. Saldo finanzieller Transaktionen -515,5 

./. Konsolidierungshilfen 80,0 
+  periodengerechte Abrechnung Länderfinanzausgleich -54,1 

=  Obergrenze der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme 409,5 

Tabelle 6: Herleitung der Obergrenze der zulässigen Nettokreditaufnahme 

 
Das Finanzministerium hat damit die Schuldenbremse eingehalten. 

  

                                                      
1  Gesetz zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 

vom 29.03.2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 427), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500). 
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